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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1990

Index

35/04 Zolltarifgesetz Präferenzzollgesetz

Norm

ZTG 1988 §4;

ZTG 1988 ZTNr0102;

Rechtssatz

Es besteht kein Anlaß, innerhalb des ZTG 1988 von verschiedenen Begri=sbestimmungen einerseits im Zolltarif,

andererseits in der Zollbegünstigungsliste auszugehen. Stellt daher die Zollbegünstigungsliste reinrassige Zuchttier

zollfrei, so sind unter Zuchttieren auch die betreffenden Jungtiere zu verstehen.
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